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B E S C H L U S S 

 
aus der 13. Sitzung 

des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses 
am Mittwoch, 21.06.2023 

 
 

 
Öffentliche Sitzung 
 

6. Vorschlag künftige Gehaltsveränderungen VL-92/2023 
 

Bürgermeister Büttner erläutert die vorgelegte Vorlage. 
 
Nach eingehender Beratung fasst der Haupt- Finanz- und Sozialausschuss den nachfolgenden Be-
schluss: 
 
Beschluss: 
 
1. Es wird zugestimmt, dass den Beschäftigten der Gemeinde Niederdorfelden zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt das ‚Deutschlandticket‘ gem. § 9 RegG als zusätzliche außertarifliche Leistung 
im indivuduellen Abonnement - zunächst bis 30. Juni 2024 - gewährt wird. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind arbeitnehmerähnliche Personen, Wahlbeamte und 
Ehrenbeamte, sowie Beschäftigte in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells und 
geringfügig Beschäftigte. 
 

2. Es wird zugestimmt, dass die Gemeinde auf der Rechtsgrundlage des TV-Fahrradleasing den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Entgeltumwandlung für das Leasing eines Fahrrades an-
bietet. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, verschiedene Leasingmodelle zu prüfen und die 
Bedingungen der Angebote für die Mitarbeiter festzulegen. 

 
3. Es wird zugestimmt, dass bei Neueinstellungen von Beschäftigten in die Dienste der Gemeinde 

Niederdorfelden zunächst bis zum 30. Juni 2024 befristet eine einmalige Zulage zum Gehalt in 
Höhe von 500 Euro brutto gezahlt wird. Bei befristeten Verträgen unter einem Jahr wird die Zulage 
anteilig gezahlt.  
Ausgenommen von dieser Regelung sind arbeitnehmerähnliche Personen, Ehrenbeamte und ge-
ringfügig Beschäftigte. 

 
4. Es wird zugestimmt, dass die ausgebildeteten Erzieherinnen und Erzieher ab dem 01.01.2024 

mit der Entgeltgruppe S8b eingruppiert werden. Die Mittel sowie die Änderungen des Stellenplans 
sind im Haushalt 2024 zu berücksichtigen. 

 
5. Es wird zugestimmt, dass die Nichtfachkräfte für die Kinderbetreuung ab 01.01.2024 eine Zulage 

von 100 € netto erhalten. Die Mittel sind im Haushalt 2024 zu berücksichtigen. 
 

 
 




